
79

#ST# 3556

Botschaft
des

Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend den Voranschlag
für die Beschaffung des Kriegsmaterials im Jahre 1938 und
die vom Bunde den Kantonen für die persönliche Ausrüstung
der Rekruten im Jahre 1938 zu leistenden Vergütungen.

(Vom 3. Juni 1937.)

Herr Präsident!
Hochgeehrte Herren!

Wie in den letzten Jahren unterbreiten wir den eidgenössischen Bäten
den Voranschlag für die Beschaffung des Kriegsmaterials (Kriegsmaterial-
budget) vereinigt mit der Vorlage über die vom Bund den Kantonen für die
persönliche Ausrüstung der Rekruten zu leistende Entschädigung.

Voranschlag für die Beschaffung des Kriegsmaterials im
Jahre 1938.

Es sind die nachfolgenden Anschaffungen in Aussicht genommen, die wir
entsprechend der Gruppierung des allgemeinen Budgets gegliedert haben.

Wir heben im besondern hervor, dass der Budget-Mehrbetrag pro 1938
gegenüber der für das Jahr 1987 bewilligten Kreditsumme zum grossen Teil
in Preissteigerungen der Rohmaterialien begründet liegt, verursacht einerseits
durch die Abwertung des Schweizerfrankens, anderseits durch die steigende
Tendenz der Weltmarktpreise.

D. Militärdepartement.
II. Ausbildung der Armee.

E. Leistungen zur Erleichterung der Dienstpflicht.

4. Bekleidung
l. Ausrüstung der Offiziere Fr. 204 820
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III. Ausrüstung der Armee.
A. Materialbeschaffung.

3. Bekleidung.
Bekleidung der Rekruten, Exerzierkleider, Arbeitskleider für

Spezialtruppen, Winterartikel, Abzeichen Fr. 7 488 225-

4. Waffen.
Maschinengewehr-Zubehör, Handfeuerwaffen, blanke Waffen,

Soldatenmesser, Aufrüsten von Waffen Fr. 2667870

5. Persönliche Ausrüstung.
Gepäck, Ausrüstungsgegenstände, Musikinstrumente und Zu-

behör Fr. 2688313

7. Korps- und Schulmaterial.
Allgemeines Korpsmaterial, Pferdeausrüstung, Fuhrwerke und

Zubehör, Motorfahrzeuge und Zubehör, Radfahrermaterial,
Material für den Verbindungsdienst, Scheinwerfermaterial,
Optisches Material, Gasschutz- und Geschützmaterial, Ma-
terial für die Festungen, Pontonier-, Sappeur-, Mineur-,
Flieger-, Sanitäts- und Veterinärmaterial, Material für den
Verpflegungsdienst Fr. 11 868 648

IV. Pferde.
A. Kavalleriepferde.

2. Remontendepot, a. 5. Ausgaben für Dienstkleider . . . . Fr. 97 888

B. Pferderegieanstalt.
5. Ausgaben für Dienstkleider Fr. 52 281
Die Kreditbegehren werden in besondern Akten begründet.

Zusammenstellung.

II. B. 4. b. Ausrüstung der Offiziere. .
III. A. 8. Bekleidung

4. Waffen
5. Persönliche Ausrüstung . . .
7. Korps- und Schulmaterial . .

Übertrag Fr. 21 842 008 Fr. 24 857 871
*) Bzw. 23. XII. 36.

Voranschlag 1937
(B. B. v. 17. VI. 36*)

Fr. 299 080
» 4 901 961
» 3 086 810
» 2 517 296
» 11 037 361

Voranschlag 1938

Fr. 204 820
» 7 488 225
» 2 667 870
» 2 688 31S
» 11 868 648
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+ Stahlhelm
Quartiermütze 14

* Waffenrock 14 mit Kragen- und Ärmelpatten und
Achselnummern

* Fusstruppenhosen 14 (2 Paar)
* Fahrhosen 17 für Radfahrer (2 Paar)
* Reithosen 14 (l Paar mit u. l Paar ohne Besatz).
* Kaput mit Achselnummern
* Reitermantel mit Achselnummern
* Mantelkragen für Radfahrer

Krawatte
•J- Wadenbinden (l Paar)
+ Ledergamaschen (l Paar)
•i- Lederstulpen für Radfahrer
* Tornister 98 mit Hilfstragriemen
* Tornister 98 ohne Hilfstragriemen

Garnituren dazu
* Blachenstofftornister, 2 teilig, 1914/17 4 . . . .
* Tornister 75/98

Garnituren dazu
Brotsack 17

Stoff
Gurten und Garnituren

•b Brotbeutel 14 für Kavallerie
•f Rahmentasche für Radfahrer

Alum.-Feldflasche 32 mit Becher
Kochgeschirr 1898/1920 aus Aluminium . . . .
Kochgeschirr 82 aus Stahlblech
Essbesteck 21
Mannsputzzeug 14
Anstreichbürste

Futteral inkl. Garnituren
Sporen8

Garnituren dazu
Entschädigung für Einkleiden der Rekruten 10 . .
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•i- Die mit -i- bezeichneten Gegenstände sind von den Kantonen nicht zu beschaffen, da diese Gegenstände von der K. T. A. beschafft und durch die K. M. V. direkt an die Rekruten abgegeben werden.
* Inklusive Entschädigung für Bezeichnen, Transporte etc. der Kleidungsstücke und der Gepäckausrüstung je 30 Cts. per Waffenrock, Hose und Kaput oder Mantel, sowie per Tornister.
1 Train der Fus.-Bataillone und Hufschmiede erhalten l Paar Reithosen ohne Besatz.
2 Das Spiel der Infanterie, sowie die zur Infanterie gehörenden Telephon- und Signalsoldaten, die Büchsenmacher, die Lmg.-Schützen und die Tambouren erhalten einen Tornister ohne Hilfstragriemen.
3 Die Mitrailleur-Rekruten der Gebirgs-Mitrailleur-Abteilungen l und 2, sowie die Geb.-Telegr.-Pi.-Rekruten erhalten den Festungstorniater 17/30 (Fr. 45. 05), sowie den Brotsack für ünberittene (Fr. 11. —).

Die Säumer dieser Truppen sind dagegen mit dem Tornister 75/98 und mit dem Brotsack für berittene Truppen auszurüsten.
4 Die Rekruten der Füs.-Bat. l, 2, 4, 5, 10, 13, 25, 26, 52, 54, 97, 99, 55,|56, 57, 46, 58, 59, 60 und des Schützen-Bat. 2 erhalten den 2-teiligen Blachenstofftornister 1914/17 (Fr. 51. 25 mit Hilfstragriemen

und Fr. 49.75 ohne Hilfstragriemen; Garnituren Fr. 1.95 bezw. Fr. 1.80 pro Blachenstofftornister).
5 Die Rekruten der Artillerie,, inkl. Sattler, (mit Ausnahme der-Geb.-Art., der Fest.-Art. und der Scheinwerfer-Trp.) sowie der Traintruppe, Hufschmiede Inbegriffen, erhalten zum Tornister 75/98 statt vier

Packriemen von je 54 cm Länge zwei 65 cm und einen 54 cm langen Packriemen (Fr. 55. 70). Die Rekruten der Geb.-Scheinw.-Kpn. 4 und 5 erhalten 2 lange Packriemen à 65 cm und 2 kurze à 54 cm.
Die Säumer-Rekruten erhalten 4 Packriemen à 54 cm. :

6 Die unberittenen Trompeter, die Büchsenmacher, Sattler und Hufschmiede^ die kein eigenes Pferd besitzen und infolgedessen kein persönliches Reitzeug fassen, erhalten den Tornister 75/98.
7 Erhalten das Putzzeug 98 aus der Reserve. j
8 Berittene Artilleristen, Train, Dragoner und sämtliche berittene Hufschmiede (inkl. diejenigen der Kavallerie) ein Paar Anschnallsporen; Unteroffiziere, inkl. diejenigen der Kavallerie, l Paar blanke An-

schnaltsporen (Fr. 5.70 per Paar) gegen Rückgabe der früher gefassten Sporen. Of.-Ordonnanzen erhalten besondere Anschnallsporen mit kurzem Hals (Fr. 4.55 per Paar).
9 Trainsoldaten vom Bocke fahrend erhalten keine Sporen. l

10 Solange die Rekruten auf den Waffenplätzen durch die K. M. V. eingekleidet werden, sind diese Entschädigungen an die K. M. V. auszurichten.
11 Für diejenigen Rekruten, die mit einer Schusswaffe ausgerüstet werden, bkrägt die Entschädigung Fr. 2.10 und für die andern Rekruten Fr. 1.90.

Tarif für die Beschaffung der Rekruten-Ausrüstung im Jahre 1938,
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NB. Oie Waffen mit zugehörigem Lederzeug, ferner die Tornistergurteo und Garnituren Tür Tornister und Brotsäcke, sowie die mit + bezeichneten Gegenstände werden von der K T. A. einheitlich beschafft Jedem Rekruten wird je nach seiner Einteilung I Paar Marsch-
öder Hergschuhe oder l Paar Reitstiefel gratis abgegeben. Er hat ein zweites Paar feldtüchtige hohe schwarze Schnürschube," sowie Lei h was ehe auf eigene Kosten anzuschaffen.

Inhalt des Mannsputzzeuges: l Kleiderbürste, l Schuhbürste, 50g Fleckenseife, l Nadelbüchschen mit je 10m feldgrauem Knopfloch faden Nr. 30 und Nähfaden Nr. 60 und 3 Nadeln, 4 grosse und 2 kleine Uniformknöpfe, 4 SteinnussknÖpfe 16mm und 6 SteiniiusEkü6[,fe
18 mm, l Baumwollappen, l Flaoellappen, 2 m Zwickschnur; sämtliche Rekruten erhalten ferner l Büchschen Schuhfett mit Schutzdosc, l Stück Riemeowachs; Rekruten mit Ledergamaschen l Büchse schwarze Lederwichse; Trompeterrekrute D l Büchse Putzpomiule.
Diese Fett- und Putzmittel, sowie die Knöpfe werden mit den Putzzengen durch die K. M.V. den Rekruten verabfolgt. '•

Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung der Rekruten und neuernannten Unteroffiziere im Jahre 1938.
Tabelle II.
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Übertrag Fr. 21 842 008 Fr. 24 857 871
IV. Pferde.

A. Kavalleriepferde
2. Eemontendepot, a. 5. Dienst -

kleider » 99209 » 97888
B. Pferderegieanstalt, 5. Dienst-

kleider » 52 408 » 52.281

Fr. 21993625 Fr. 25007540

II.

Entschädigung an die Kantone für die persönliche
Ausrüstung der Rekruten.

a. Ausrüstung der Rekruten.

Der Tarif für die Bekleidung und Ausrüstung der Rekruten (beigeheftete
Tabelle I) basiert auf einer detaillierten Kostenberechnung, welcher die zurzeit
in Betracht fallenden Preise zugrunde gelegt sind. Da die Preise des Roh-
materials immer noch Schwankungen unterworfen sind, so muss dem Militär-
departement freie Hand betreffend Änderungen dieser Ansätze gelassen werden.

Gegenüber den Tuchpreisen für die Beschaffung der Rekrutenausrüstung
pro 1987 ist ein Aufschlag von 24—25% eingetreten. Dieser Aufschlag ist
begründet durch den am Weltmarkt eingetretenen Preisaufschlag auf Wolle
etc. und durch die Abwertung des Schweizerfrankens.

Wir verweisen auf die nachstehende Tabelle:
Tuchsorte Preise für die Rekrutenausrüstung
Tuchsorte pro 1937 pro 1938

Waffenrocktuch 18.35 16.65
Hosentuch 12.90 16.15
Eeithosentuch 18. 25 16. 55
Kaputtuch 11.40 14.25
Quartiermützenloden 11.15 13. 90
Aufschlagtuch 11.15 18.90

Die Eekruten der verschiedenen Truppengattungen sind gemäss der
beigehefteten Tabelle II auszurüsten.

b. Kriegsvorrat an neuen Ausrüstungsgegenständen.

Nach den durch Bundesgesetz vom 21. Dezember 1984 betreffend die
Abänderung der Militärorganisation vom 12. April 1907 in Art. 158, Abs. 2,
aufgestellten Bestimmungen beschaffen in der Regel die Kantone nach den vom
Bunde aufgestellten Vorschriften die persönliche Ausrüstung der kantonalen
und eidgenössischen Truppen.



82

Die von den Kantonen beschaffte persönliche Ausrüstung ist dem Bund in
seine Eeserve abzuliefern; dieser stellt dagegen aus der Beserve die für die
Ausrüstung der Eekruten nötigen Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung.

Unter diesen.Umständen fällt natürlich die in Art. 15 der Mannschafts-
ausrüstungsverordnung vom 29. Juli 1910 vorgesehene Zinsvergütung dahin.

Ausrüstung. Gemäss Art. 90 des oberwähnten Bundesgesetzes erfolgt
die Bewaffnung und Ausrüstung der Eekruten aus den vom Bund zur Verfügung
gestellten Beständen auf den Waffenplätzen durch die Waffenplatzzeughäuser.
Die in der Tabelle I vorgesehene Entschädigung für die Kosten der Einkleidung
ist an die Kriegsmaterialverwaltung zugunsten ihres Kredites III. B. 2. a. 2.,
Unterhalt und Ersatz der Bekleidungsvorräte, auszurichten.

III.
Wir empfehlen Ihnen die Annahme des hier angefügten Entwurfes zu

einem Bundesbeschluss betreffend Beschaffung des Kriegsmaterials und be-
treffend die vom Bunde den Kantonen für die persönliche Ausrüstung der
Eekruten zu leistenden Vergütungen.

Genehmigen Sie, Herr Präsident, hochgeehrte Herren, die Versicherung
unserer vollkommenen Hochachtung.

Bern, den 3. Juni 1937.

Im Namen des Schweiz. Bundesrates,

Der Bundespräsident :
Motta.

Der Bundeskanzler:
G. Boret.
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(Entwurf.)

Bundesbeschluss
über

den Voranschlag für die Beschaffung des Kriegsmaterials im
Jahre 1938 und die vom Bunde den Kantonen für die
persönliche Ausrüstung der Rekruten im Jahre 1938 zu
leistenden Vergütungen.

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Art. 158 Militärorganisation,
nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates vom 3. Juni 1937,

beschliesst:

Art. 1.
Für die Beschaffung von Kriegsmaterial im Jahre 1938 werden nach-

bezeichnete Kredite bewilligt, die einen Bestandteil des allgemeinen Voran-
schlages für 1938 bilden und in diesen einzuschalten sind:
II. E. 4. b. Ausrüstung der Offiziere Fr. 204 820

III. A. 3. Bekleidung » 7 433 225
4. Waffen » 2 667 870
5. Persönliche Ausrüstung » 2688313
7. Korps-und Schulmaterial » 11863643

IV. Pferde.
A. 2. Eemontendepot, o. 5. Dienstkleider » 97 388
B. Pferderegieanstalt, 5. Dienstkleider » 52 281

Fr. 25 007 540

Art. 2.
Die vom Bunde an die Kantone für 1938 auszurichtenden Vergütungen

werden provisorisch entsprechend der Tabelle I der Botschaft festgesetzt.
Das Militärdepartement wird ermächtigt, Preisänderungen entsprechend den
Verhältnissen vorzunehmen. Da die von den Kantonen zu beschaffenden Aus-
rüstungsgegenstände an die Kriegsmaterialverwaltung abgeschoben und vom
Bunde den Kantonen fortlaufend bezahlt werden, wird im Jahre 1938 die
Geldzinsvergütung nach Art. 15 der Mannschaftsausrüstungsverordnung nicht
ausgerichtet.

406 •*»<>=*•
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